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8§ 11 VOG Einkommensteuer- und
Gebuhrenfreiheit von

Hilfeleistungen

VOG - Verbrechensopfergesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Die auf Grund dieses Bundesgesetzes erbrachten Geldleistungen unterliegen nicht der Einkommensteuer.

2. (2)Alle Amtshandlungen, Eingaben, Vollmachten und sonstige Urkunden Uber Rechtsgeschafte sowie Zeugnisse in
Angelegenheiten der Durchfuhrung der Verbrechensopferentschadigung einschlieBlich der FirsorgemalRnahmen,
soweit diese den mit der Verbrechensopferentschadigung betrauten Behdrden obliegen, sind von
bundesgesetzlich geregelten Gebihren und Verwaltungsabgaben mit Ausnahme der Gerichts- und
Justizverwaltungsgebihren nach dem Gerichtsgeblihrengesetz, BGBI. Nr. 501/1984, befreit. Die Befreiung gilt
auch im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, dem Verwaltungsgerichtshof und dem
Verfassungsgerichtshof.

3. (3)Die Gebuhren fur die Zustellung der nach diesem Bundesgesetz gewahrten in Geld bestehenden
Entschadigungsleistungen tragt der Bund.

In Kraft seit 30.12.2022 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1984_501_0/1984_501_0.pdf
file:///

	§ 11 VOG Einkommensteuer- und Gebührenfreiheit von Hilfeleistungen
	VOG - Verbrechensopfergesetz


